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	Betreff:
Modifizierung der Richtlinien für die Vergabe von Förderstipendien der Landeshauptstadt Saarbrücken


	Beschlussvorschlag:
Es sollte eine Ausschreibungspraxis in den Richtlinien festgeschrieben werden, die auf die Förderstipendienvergabe deutlich besser aufmerksam macht; dabei sollte auf

mögliche öffentliche Multiplikatoren explizit hingewiesen werden.

“Stipendium” bedeutet traditionell “Geldhilfe für Schüler und Studierende”. Zumal als “Förderstipendium” sollte es so in den Richtlinien explizit verstanden und definiert werden.

Daraus würde auch resultieren, dass eine klare Altersbegrenzung festgeschrieben wird: Mit 30 Jahren sollte eine im engeren Sinne verstandene Ausbildungs- oder Studienzeit abgeschlossen sein.

Die Richtlinien sollten auch Bewerber, die bereits beruflich etabliert sind, grundsätzlich von der Förderstipendiumvergabe ausschließen.




Begründung:
Bei Durchsicht der Bewerbungen für ein Förderstipendium für 2010 fällt auf:

- Bewerber aus dem Bereich Bildende Kunst waren mit 19 - nimmt man den Bereich   

Film/Video hinzu - sogar mit 21 deutlich überrepräsentiert  (anbetracht von  insgesamt nur 29 Bewerbungen)

- Bewerbungen aus den Bereichen Musik (4) und  Literatur (4)  waren eher marginal

- Zahlreiche Bewerber waren deutlich älter als 30 oder sogar 40 Jahre

- Zahlreiche Bewerber (vor allem im Bereich Bildende Kunst) waren beruflich bereits

  “versorgt”

Daraus resultieren für die Richtlinien der Vergabe einige Fragen:

( Kann die Formulierung “Eine öffentliche Ausschreibung erfolgt nicht” so bestehen bleiben, wenn man gerade die aufgezeigte fragwürdige Resonanz in den Bereichen Musik und  Literatur bedenkt? Auffallend ist zudem, dass Bewerbungen aus dem Bereich Bildende Kunst und Musik ganz offenkundig von den Institutionen HfM und HBK (bzw. von deren Dozenten) lanciert wurden, was keineswegs zu kritisieren ist, aber doch zeigt, wie begrenzt jetzt der Rahmen ist, aus dem Bewerbungen zu  erwarten sind.

( Wie sollte “Förderstipendium” definiert sein? Jetzt besteht der Eindruck, es könne sich dabei auch um einen “Preis” handeln für bereits Geleistetes (siehe Punkt 2 der Richtlinien). 

( Setzt das Kriterium “weitere Entwicklung” (Punkt 2) nicht implizit eine Altersbegrenzung voraus?

( Wenn “wirtschaftliche Verhältnisse” (Punkt 2) berücksichtigt werden sollen,   impliziert  das dann nicht, dass beruflich bereits etablierte Bewerber ausscheiden?
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